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Einleitung

§ 1 Reformbedarf und politisches Umfeld

Das Steuerrecht unterliegt einem stetigen Wandel. Der Gesetzgeber be-
schränkt sich nicht nur auf Randkorrekturen, sondern ändert regelmäßig auch 
die Grundentscheidungen. Die Novellierungen nimmt der Gesetzgeber dabei 
ohne Rücksicht auf die dem Steuerrecht innewohnende Systematik vor. Das 
Ziel der Reformen ist nicht die Schaffung eines inhaltlich überzeugenden 
Steuerrechts, sondern vor allem die Wahrung der fiskalischen Interessen, die 
erfolgreiche Teilnahme am internationalen Steuerwettbewerb, die Behebung 
von Erhebungsproblemen und die Umsetzung politischer Agenden.

Dieser Befund betrifft innerhalb des Steuerrechts auch das Einkommen-
steuerrecht. Der Einkommensbegriff – der Ausgangspunkt der Einkommens-
besteuerung – ist in einem besonderen Maß durch derartige Novellierungen 
gekennzeichnet. Über eine lange Zeit ist der dualistische Einkommensbegriff 
immerhin im nichtunternehmerischen, privaten Bereich einheitlich. Während 
die laufenden Erträge stets steuerbar sind, bleiben die einmaligen Erträge  – 
vorbehaltlich einer Spekulationsbesteuerung1 – unberücksichtigt; das Konzept 
gilt einheitlich für alle Einkunftsarten im privaten Bereich und ist auf be-
stimmte historische Annahmen zurückzuführen.

Die Einheitlichkeit endet mit der Unternehmensteuerreform im Jahr 2008.2 
Die Reform bricht mit dem bisherigen Einkommensbegriff. Nunmehr sind im 
privaten Bereich die Gewinne aus der Veräußerung des Kapitalvermögens – 
also einmalige Erträge – stets steuerbar. Die grundsätzliche Nichtsteuerbarkeit 
von Veräußerungserträgen im Privatbereich ist vorüber und damit ein weiterer 
Bruch mit dem Einkommensbegriff etabliert. Die Steuerbarkeit der übrigen 
Erträge im privaten Bereich bleibt hingegen unverändert. Im Ergebnis hängt 
damit die Steuerbarkeit der Veräußerungsgewinne im privaten Bereich von 
der Art des Vermögens ab und ist damit uneinheitlich.

1  Vgl. §§ 22 Nr. 2, 23 EStG.
2  Die Unternehmensteuerreform wurde im Jahr 2007 beschlossen und ist im Be-

reich der Kapitalanlagen zum 1.  Januar 2009 in Kraft getreten, siehe Unternehmen-
steuerreformgesetz  2008 vom 14. August  2007, BGBl. I 2007, 1912 (Unternehmen-
steuerreformgesetz 2008).
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Dieser Befund offenbart die Reformbedürftigkeit der Veräußerungsgewinn-
besteuerung im privaten Bereich. Die Forderungen nach Reformen sind dabei 
nicht neu, sie reichen bis zu den Ursprüngen des heutigen EStG zurück. Dabei 
beschränken sich die Forderungen nicht auf den privaten Bereich, sondern 
verweisen vor allem auf die uneinheitliche Veräußerungsgewinnbesteuerung 
im Vergleich zum unternehmerischen Bereich. Die Diskussionen um eine 
grundlegende Reform im Einkommensteuerrecht erreichen zuletzt ihren Hö-
hepunkt in den 2000er Jahren. Neben einer Vielzahl von Steuerrechtswissen-
schaftlern beteiligen sich daran auch Stiftungen, Wirtschaftswissenschaftler 
und Parteien.3 Die Reformentwürfe enthalten alle auch einen Regelungsvor-
schlag für die Veräußerungsgewinnbesteuerung im privaten Bereich. Der Ge-
setzgeber widersetzt sich aber, wie stets seit Einführung der heutigen Struktur 
im Jahr 1925, einer Radikalreform und beschränkt sich auf die Novellierungen 
des bestehenden Einkommensteuerrechts. Die Wahlprogramme der letzten 
Bundestagswahl und der Koalitionsvertrag verheißen auch keinen Wandel. 
Das politische Umfeld ist seit den 2000er Jahren unverändert geblieben – der 
Legislative fehlt der Wille zu einer grundlegenden Reform.

Das hieraus resultierende gesetzgeberische Klein-Klein zu Lasten eines in-
haltlich überzeugenden Steuerrechts verpflichtet die Steuerrechtswissenschaft, 
den wissenschaftlichen Diskurs zu revitalisieren und neue Reformvorschläge 
zu entwickeln. Sie darf sich nicht zurückziehen. Vielmehr muss sie den politi-
schen Reformwillen miteinbeziehen und die Reformvorschläge daran ausrich-
ten. Das geltende Einkommensteuerrecht muss dabei der Ausgangspunkt sein. 
Nur ein bewahrender und auf einzelne Bereiche beschränkter Reformvor-
schlag hat gegenwärtig eine reelle Chance, umgesetzt zu werden. Zudem ist 
gerade auch die Wissenschaft in der Lage, mit einer bewahrenden Reform ei-
nes Teilbereichs das Einkommensteuerrecht im Ganzen voranzubringen. Ein 
inhaltlich überzeugendes Steuerrecht ist im gegenwärtigen politischen Umfeld 
eben nur in kleinen Schritten zu erreichen.

Die Untersuchung setzt sich daher mit dem drängenden Problem der Veräu-
ßerungsgewinnbesteuerung im privaten Bereich auseinander, um zugleich das 

3  Steuerrechtswissenschaftler: Kirchhof, Einkommensteuergesetzbuch 2003; Bun-
dessteuergesetzbuch 2011; Lang, Reformentwurf zu Grundvorschriften des Einkom-
mensteuergesetzes 1985; Entwurf eines Steuergesetzbuchs 1993; Kölner Entwurf eines 
EStG 2005; Elicker, Entwurf einer proportionalen Netto-Einkommensteuer 2004; 
Stiftungen u. a.: Eilfort/Lang, Kommission Steuergesetzbuch der Stiftung Marktwirt-
schaft (2005); (2009); Strukturreform der deutschen Ertragsteuern (2013); Wirtschafts-
wissenschaftler: Rose, Heidelberger Steuerkreis (2002), S. 150 ff.; Mitschke, Frankfur-
ter Entwurf (2004); Parteien: „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer neuen 
Einkommensteuer und zur Abschaffung der Gewerbesteuer“ v. 14.1.2004, FDP, vgl. 
BT-Drs. 16/679; „Ein modernes Steuerrecht für Deutschland“ v. 3.11.2003, CDU (sog. 
Bierdeckelreform); vgl. zu weiteren Reformvorschlägen Kube, BB 2005, 743 (743 ff.).
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Einkommensteuerrecht nachhaltig überzeugender zu gestalten. Sie unterglie-
dert sich entsprechend diesen Erwägungen in vier Teile.

Der erste Teil  stellt das gegenwärtige Einkommensteuerrecht und die die-
sem zugrunde liegenden historischen Annahmen dar. Hierbei wird chronolo-
gisch mit den Einkommenstheorien begonnen, auf welche das gegenwärtige 
Einkommensteuerrecht zurückzuführen ist. Den Theorien selbst liegen wiede-
rum unterschiedliche Annahmen zu Grunde, die mit der Aufnahme der Theo-
rien durch den Gesetzgeber auch Einzug in das Einkommensteuerrecht finden. 
Im Anschluss wird die Gesetzesentwicklung beginnend mit der preußischen 
Einkommensbesteuerung über das REStG 19204 und der Grundlage des ge-
genwärtigen Einkommensteuergesetzbuchs, dem REStG 19255, bis hin zu der 
Novelle zu der Verlustverrechnung von Kapitaleinkünften im Jahr 20196 dar-
gestellt. Die Annahmen sowie Begründungen, auf denen die Gesetze beruhen, 
werden dabei ebenfalls aufgezeigt. Die Darstellung schließt mit einem Fazit 
zu dem Verständnis des gegenwärtigen Einkommensbegriffs im EStG.

Der zweite Teil  der Arbeit untersucht die gegenwärtige Veräußerungsge-
winnbesteuerung aus der verfassungsrechtlichen Perspektive. Die Untersu-
chung leitet zuerst den verfassungsrechtlichen Maßstab für eine solche Prü-
fung her. Die Maßstäbe sind dabei vor allem impliziert und nicht ausdrücklich 
bestimmt; ein deduktiver Ansatz ist daher bei der Entwicklung des Maßstabs 
angezeigt. Nachdem der verfassungsrechtliche Maßstab bestimmt ist, folgt die 
Prüfung der Regelungen zum Steuergegenstand im privaten Bereich. Der 
Maßstab unterscheidet sich hierbei in Abhängigkeit davon, ob eine Regelung 
eine Belastungsgrundentscheidung oder eine Umsetzung bestimmt. In einem 
ersten Schritt setzt die Prüfung daher eine Kategorisierung der Regelungen 
voraus; hierbei werden wegen der Besonderheiten der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben für das Steuerrecht die rechtfertigungsbedürftigen Regelungen be-
stimmt. In einem weiteren Schritt wird sodann die verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung geprüft.

Der dritte Teil ist der Entwicklung eines neuen Konzepts der Steuerbarkeit 
der Gewinne aus Veräußerungen im privaten Bereich gewidmet. Die Untersu-
chung greift hierfür auf unterschiedliche Einkommenstheorien zurück und 
prüft diese anhand eines zuvor entwickelten Maßstabs. Nachdem eine Theorie 
als Ausgangspunkt für den Einkommensbegriff im privaten Bereich bestimmt 
ist, wird hiervon ausgehend ein pragmatischer Einkommensbegriff entwickelt. 

4  Reichseinkommensteuergesetz vom 29.  März 1920, Reichsgesetzblatt 1920, 
Nr. 57, S. 359 ff. (REStG 1920).

5  Einkommensteuergesetz vom 10.  August 1925, Reichsgesetzblatt Teil  I 1925, 
Nr. 39, S. 189 ff. (REStG 1925).

6  Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuer-
gestaltungen vom 21. Dezember 2019, BGBl I 19, 2875.


